
trieb den profitablen Mercedestaxiteil als Eigentum abtrennt, 
oder ob es die Kominatsdirektoren und Ministeroberen sind, die 
jetzt in der Treuhand als Lobby für ihre ehemaligen oder Noch- 
Genossen wirken - sie können, weil sie meist nicht durch Lei
stung, sondern durch Zum-Munde-Reden zu ihrem Posten ge
kommen sind und weil sie unmoralisch gehandelt haben, nicht 
das neue Management verkörpern.

Ihre schon genannten Eigenschaften spiegeln sich in ihrem 
Tun wider: Betriebe werden in den Bankrott getrieben, weil 
schon - sagen wir - Erkenntlichkeiten für die preiswerte Über
nahme der Konkursmasse vereinbart wurde. Aus parteipoliti
schem Kalkül werden sogenannte marktwirtschaftliche Auswir
kungen demonstriert mit dem Ziel der Demoralisierung. Altbe
kanntes Abwarten auf Befehle von oben greift Platz usw.usf.

Der einfache Mann ist frustriert, weil er wieder seine Fähig
keiten nicht unter Beweis stellen kann.

Damit die eigentlich Fähigen motiviert werden und gefördert 
werden, stimmen wir als DSU dem Antrag zu. - Danke.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA und DSU)

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Danke. Meine Damen und Herren! Wortmeldungen liegen kei
ne mehr vor. Das Präsidium schlägt vor, den Antrag der Fraktion 
der CDU auf Drucksache Nr. 225 zu überweisen zur federführen
den Beratung an den Wirtschaftsausschuß und zur Mitberatung 
an den Rechtsausschuß. Wer mit diesem Überweisungsvor
schlag einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Bei 
einigen Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde der Über
weisung zugestimmt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 21 auf:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform
Gesetz zur Änderung des Ländereinführungsgesetzes vom 
22. Juli 1990 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 223 a)

Ich bitte den Vertreter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform, Herrn Becker, das Wort zur Begründung zu 
nehmen.

Mir wurde gerade der Hinweis gegeben, daß der Ausschuß 
noch ca. 5 Minuten zu tagen hat. Wir unterbrechen die Sitzung 
für eine Viertelstunde.

Das Wahlergebnis: Für den Antrag des Rechtsausschusses 
stimmten 84 Abgeordnete, gegen den Antrag des Rechtsaus
schusses stimmten 134 Abgeordnete. Damit wurde dieser abge
lehnt. Wie es weitergeht, das muß jetzt beraten werden.

Wir treten jetzt in eine Pause von einer Viertelstunde ein.

(Unterbrechung der Sitzung)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Wir möchten die Beratung gern fortsetzen. Ich würde die Ab
geordneten bitten hereinzukommen und Platz zu nehmen. -

(Glocke des Präsidenten)

Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen. - Wir kommen 
noch einmal zum Tagesordnungspunkt 17. Unmittelbar vor der 
Pause ist das Abstimmungsergebnis bekanntgegeben worden. 
Das Abstimmungsergebnis erbrachte zu dem Beschlußvor
schlag, der uns zur Drucksache Nr. 78 c eingereicht worden war, 
ein negatives Ergebnis. Es haben 134 Abgeordnete mit nein ge
stimmt und nur 84 mit ja. Damit hat die Volkskammer zum Aus

druck gebracht, daß sie imUnterschied zur Beschlußempfehlung 
des Ausschusses zu dieser Angelegenheit noch einen Beschluß 
fassen will.

Wir haben darüber soeben im Präsidium beraten. Das Präsi
dium hat sich davon überzeugt, daß diese Angelegenheit, wenn 
sie richtig geregelt werden sollte, in einem Gesetz geregelt wer
den muß, weil es in gesetzlich geregelte Materie eingreift.

Das bedeutet also, da wir jetzt hier kein Gesetz vorliegen ha
ben und jetzt auch nicht endgültig Beschluß darüber fassen kön
nen, sondern daß die Angelegenheit noch einmal an den Rechts
ausschuß und an den Innenausschuß zurückverwiesen werden 
muß.

Wir haben uns im Präsidium auch darüber verständigt, was 
passieren wird, wenn wir es jetzt zurückverweisen, weil, wie je
der erkennen kann, da auch Termine drinstehen. Wir haben eine 
Lösung in den Blick bekommen, die die Angelegenheit wenig
stens noch einigermaßen regelt, aber die ist heute abend auch 
nicht mehr zu schaffen, nämlich daß wir das in Form eines Be
schlusses machen, der auf die gesetzlichen Möglichkeiten, die es 
gibt, entsprechend hinweist.

Das sage ich jetzt aus der Beratung des Präsidiums, das dar
aufhin zu der Beschlußempfehlung gekommen ist, diese Angele
genheit noch einmal an den Innenausschuß und den Rechtsaus
schuß zurückzuverweisen. Das möchte ich jetzt zur Abstim
mung stellen. Wünscht noch jemand das Wort dazu? - Das i 
nicht der Fall. Wer sich also für die Zurückverweisung dieser ArP'' 
gelegenheit an die beiden genannten Ausschüsse ausspricht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön, das ist die 
Mehrheit.

Die Frage der Federführung muß entschieden werden. Ich 
schlage Ihnen in diesem Fall vor, da der Innenausschuß mit die
ser Angelegenheit schwerpunktmäßig beschäftigt war und der 
Rechtsausschuß meinte, daß es rechtlich nicht geregelt werden 
sollte, daß wir die Federführung dem Innenausschuß übertra
gen. Wird dazu das Wort erwünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer 
ist für die Überweisung federführend an den Innenausschuß?, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön, das ist eindeu
tig die Mehrheit. Wer ist dagegen? - Danke. Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltun
gen wird es also mit Mehrheit federführend an den Innenaus
schuß verwiesen. - Damit ist der Tagesordnungspunkt 17 erle
digt.

Wir haben jetzt zunächst den Tagesordnungspunkt 21; das wä
re eigentlich unser letzter Tagesordnungspunkt. Wir werden Ih
nen dann aber - das hat das Präsidium soeben beschlossen - 
noch empfehlen, daß wir das inzwischen fertiggewordene Reha
bilitierungsgesetz heute noch in 3. Lesung beraten. Darübe______________
werde ich aber erst abstimmen lassen, wenn der Punkt 21 bear
beitet ist. Ich will es Ihnen bloß für Ihre Zeitplanung im Kopf sa
gen.

Ich rufe also zunächst auf den Tagesordnungspunkt 21:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform
Gesetz zur Änderung des Ländereinführungsgesetzes vom 
22. Juli 1990 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 223 a)

Ich bitte zunächst den Vertreter des Ausschusses für Verfas- 
sungs- und Verwaltungsreform, Herrn Becker, das Wort zur Be
gründung zu nehmen.

Becker, Berichterstatter des Ausschusses für Verfassung 
und Verwaltungsreform:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ihnen liegt die 
Drucksache Nr. 223 vor, die der Ausschuß soeben ausgefertigt 
hat. Wir haben uns hier zu einem etwas ungewöhnlichen Verfah
ren entschlossen, das ich begründen möchte. Die Drucksache
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